
ZDG-direkt Dezember 2009 

„Hähnchenhaltungsverordnung“

Auszug (ohne Gewähr) aus der

Verordnung 
zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung  

tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung
(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - TierSchNutztV)

zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der TierSchNutztV vom 1. Oktober 2009.

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Diese Verordnung gilt für das Halten von Nutztieren zu Erwerbszwecken.

(2)   Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden  
 
1.  auf die vorübergehende Unterbringung von Tieren während Wettbewerben, Ausstellungen,  

Absatzveranstaltungen sowie kultureller Veranstaltungen;
 
 2.  während einer tierärztlichen Behandlung, soweit nach dem Urteil des Tierarztes im Einzelfall andere 

Anforderungen an das Halten zu stellen sind;

 3.  während eines Tierversuchs im Sinne des § 7 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes, soweit für den verfolgten 
Zweck andere Anforderungen an das Halten unerlässlich sind.

 § 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind 

1.  Nutztiere: landwirtschaftliche Nutztiere sowie andere warmblütige Wirbeltiere, die zur Erzeugung von Nahrungs-
mitteln, Wolle, Häuten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden oder deren 
Nachzucht zu diesen Zwecken gehalten werden soll;

2.  Haltungseinrichtungen: Gebäude und Räume (Ställe) oder Behältnisse sowie sonstige Einrichtungen zur dauerhaften 
Unterbringung von Tieren;

9. Masthuhn: ein zum Zweck der Fleischerzeugung gehaltenes Tier der Art Gallus gallus;

10. Masthühnerstall: ein Betriebsgebäude, in dem ein Masthühnerbestand gehalten wird;

11.  Masthühnerbestand: die in einem Masthühnerstall eines Betriebes untergebrachten und sich gleichzeitig dort  
befindenden Masthühner;

12. Masthühnernutzfläche: ein den Masthühnern jederzeit zugänglicher eingestreuter Bereich;

13.  Masthühnerbesatzdichte: das Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in einem Masthühnerstall befindenden 
Masthühner je Quadratmeter Masthühnernutzfläche;

Ein Service des BVH Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger e.V.: 
Die vollständige „Hähnchenhaltungsverodnung“ im Heftformat 

Am 9. Oktober 2009 trat die Vierte Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Kraft. Mit 
dieser Verordnung wurden die neuen rechtlichen Vorgaben zur Haltung von Hähnchen in Deutschland eingeführt. Für die 
Hähnchenhaltung sind jedoch nicht allein diese Bestimmungen relevant sondern es sind auch die Vorgaben aus dem schon 
vorher gültigen allgemeinen Teil der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zu beachten. In dem hier vorliegenden Auszug 
aus der „Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung“ sind nun alle relevanten Punkte betreffend die Hähnchenhaltung für Sie 

zur vereinfachten Lesbarkeit der rechtlichen Vorgaben zusammengefasst. Es wurden dabei Passagen, die die Hähnchenhaltung nicht 
betreffen, zur besseren Übersicht entfernt. Die Nummerierung der Paragraphen und Absätze wurde dabei jedoch beibehalten. 
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§ 3
Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen

(1)   Nutztiere dürfen vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 6 nur in Haltungseinrichtungen gehalten 
werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen.

(2)  Haltungseinrichtungen müssen 

 1.  nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein,  
dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausgeschlossen wird, 
wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist;

 2.  mit Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen und angeordnet sind, dass 
jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und Wasser gewährt wird und dass Verunreini-
gungen des Futters und des Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen den Tieren auf ein Mindest-
maß begrenzt werden;

 3.  so ausgestattet sein, dass den Tieren, soweit für den Erhalt der Gesundheit erforderlich, ausreichend 
Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird und die Tiere, soweit möglich, vor Beutegreifern 
geschützt werden, wobei es im Fall eines Auslaufes ausreicht, wenn den Nutztieren Möglichkeiten zum 
Unterstellen geboten werden.

(3)  Ställe müssen 

 1.  mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der Tiere ausreichende 
Beleuchtung und einen Zugriff auf alle Nutztiere durch die mit der Fütterung und Pflege betrauten  
Personen ermöglichen;

 2.  erforderlichenfalls ausreichend wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass Zirkulation, Staubgehalt, 
Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration der Luft in einem Bereich gehalten werden, der für 
die Tiere unschädlich ist.

(4)   Sofern Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige technische Einrichtungen  
verwendet werden, muss durch deren Bauart und die Art ihres Einbaus sichergestellt sein, dass die  
Lärmimmission im Aufenthaltsbereich der Tiere auf ein Mindestmaß begrenzt ist.

(5)   Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter und 
Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat bereitstehen.

(6)   In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, müssen eine Ersatzvorrich-
tung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch gewährleistet, und eine Alarmanlage zur 
Meldung eines solchen Ausfalles vorhanden sein.

§ 4
Allgemeine Anforderungen an Überwachung, Fütterung und Pflege

(1)  Wer Nutztiere hält, hat vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 6 sicherzustellen, dass 

 1.  für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür erforderlichen  
Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind;

 2.  das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme von einer für die 
Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft wird und dabei vorgefundene tote Tiere  
entfernt werden;

 3.  soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung in geeignete Haltungs-
einrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage oder die Tötung kranker oder verletz-
ter Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezogen wird;

 4.  alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Wasser in ausreichender Menge und  
Qualität versorgt sind;

 5.  vorhandene Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen mindestens einmal täglich,  
Notstromaggregate und Alarmanlagen in technisch erforderlichen Abständen auf ihre  
Funktionsfähigkeit überprüft werden;
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 6.  bei einer Überprüfung nach Nummer 5 oder sonstige an Haltungseinrichtungen festgestellte Mängel  
unverzüglich abgestellt werden oder wenn dies nicht möglich ist, bis zu ihrer Behebung andere  
Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere getroffen werden  
und die Mängel spätestens behoben sind, bevor neue Tiere eingestallt werden;

 7.  Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Frischluft, Licht, Futter und Wasser  
für den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist;

 8.  der betriebsbedingte Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten und dauernder oder plötzlicher 
Lärm vermieden wird;

 9.  die tägliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer bei Tieren, die in Ställen untergebracht sind, 
für die Deckung der ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse ausreichen und bei hierfür unzureichendem 
natürlichen Lichteinfall der Stall entsprechend künstlich beleuchtet wird, wobei bei Geflügel das künst-
liche Licht flackerfrei entsprechend dem tierartspezifischen Wahrnehmungsvermögen sein muss;

 10.  die Haltungseinrichtung sauber gehalten wird, insbesondere Ausscheidungen so oft wie nötig entfernt 
werden, und Gebäudeteile, Ausrüstungen und Geräte, mit denen die Tiere in Berührung kommen,  
in angemessenen Abständen gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, soweit die Tiere in einer Weise gehalten werden, die eine tägliche Versorgung durch den Menschen 
unnötig macht. Derart gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollieren, dass Leiden vermieden werden.

(2)   Wer Nutztiere hält, hat unverzüglich Aufzeichnungen über das Ergebnis der täglichen Überprüfung des  
Bestandes sowie alle medizinischen Behandlungen dieser Tiere und über die Zahl der bei jeder Kontrolle  
vorgefundenen verendeten Tiere, insbesondere über Anzahl und Ursache von Tierverlusten, zu führen.  
Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, soweit entsprechende Aufzeichnungen auf Grund anderer Rechts- 
vorschriften zu machen sind. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Aufzeich-
nung mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

 

Abschnitt 4
Anforderungen an das Halten von Masthühnern

§ 16
Anwendungsbereich

Masthühner dürfen, unbeschadet der Anforderungen der §§ 3 und 4, in Betrieben mit 500 oder mehr Masthühnern nur 
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts gehalten werden, soweit sie nicht 

1. in Brütereien,

2.  in extensiver Bodenhaltung oder in Auslaufhaltung nach Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 543/2008 der Kom-
mission vom 16. Juni 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hin-
sichtlich der Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch (ABl. L 157 vom 17.6.2008, S. 46, L 257 vom 24.9.2008,  
S. 7) in der jeweils geltenden Fassung oder

3.  in ökologischer Haltung nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökolo-
gische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung

gehalten werden.

§ 17
Sachkunde

(1)   Masthühner darf nach dem 30. Juni 2010 nur halten, wer im Besitz einer gültigen Bescheinigung der zustän-
digen Behörde oder der sonst nach Landesrecht beauftragten Stelle (zuständige Stelle) über seine Sachkunde 
(Sachkundebescheinigung) ist.

(2)   Die Sachkundebescheinigung wird von der zuständigen Stelle auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nach-
weist, dass er für den Erwerb der Sachkunde einen von der zuständigen Stelle anerkannten Lehrgang besucht 
hat und die Sachkunde im Rahmen einer erfolgreichen Prüfung nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 nachgewie-
sen worden ist oder wenn die zuständige Stelle nach Absatz 5 von einer Prüfung absieht.
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§ 3
Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen

(1)   Nutztiere dürfen vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 6 nur in Haltungseinrichtungen gehalten 
werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen.

(2)  Haltungseinrichtungen müssen 

 1.  nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein,  
dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausgeschlossen wird, 
wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist;

 2.  mit Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen und angeordnet sind, dass 
jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und Wasser gewährt wird und dass Verunreini-
gungen des Futters und des Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen den Tieren auf ein Mindest-
maß begrenzt werden;

 3.  so ausgestattet sein, dass den Tieren, soweit für den Erhalt der Gesundheit erforderlich, ausreichend 
Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird und die Tiere, soweit möglich, vor Beutegreifern 
geschützt werden, wobei es im Fall eines Auslaufes ausreicht, wenn den Nutztieren Möglichkeiten zum 
Unterstellen geboten werden.

(3)  Ställe müssen 

 1.  mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der Tiere ausreichende 
Beleuchtung und einen Zugriff auf alle Nutztiere durch die mit der Fütterung und Pflege betrauten  
Personen ermöglichen;

 2.  erforderlichenfalls ausreichend wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass Zirkulation, Staubgehalt, 
Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration der Luft in einem Bereich gehalten werden, der für 
die Tiere unschädlich ist.

(4)   Sofern Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige technische Einrichtungen  
verwendet werden, muss durch deren Bauart und die Art ihres Einbaus sichergestellt sein, dass die  
Lärmimmission im Aufenthaltsbereich der Tiere auf ein Mindestmaß begrenzt ist.

(5)   Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter und 
Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat bereitstehen.

(6)   In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, müssen eine Ersatzvorrich-
tung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch gewährleistet, und eine Alarmanlage zur 
Meldung eines solchen Ausfalles vorhanden sein.

§ 4
Allgemeine Anforderungen an Überwachung, Fütterung und Pflege

(1)  Wer Nutztiere hält, hat vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 bis 6 sicherzustellen, dass 

 1.  für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür erforderlichen  
Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind;

 2.  das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme von einer für die 
Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft wird und dabei vorgefundene tote Tiere  
entfernt werden;

 3.  soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung in geeignete Haltungs-
einrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage oder die Tötung kranker oder verletz-
ter Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezogen wird;

 4.  alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Wasser in ausreichender Menge und  
Qualität versorgt sind;

 5.  vorhandene Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen mindestens einmal täglich,  
Notstromaggregate und Alarmanlagen in technisch erforderlichen Abständen auf ihre  
Funktionsfähigkeit überprüft werden;
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 6.  bei einer Überprüfung nach Nummer 5 oder sonstige an Haltungseinrichtungen festgestellte Mängel  
unverzüglich abgestellt werden oder wenn dies nicht möglich ist, bis zu ihrer Behebung andere  
Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere getroffen werden  
und die Mängel spätestens behoben sind, bevor neue Tiere eingestallt werden;

 7.  Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Frischluft, Licht, Futter und Wasser  
für den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist;

 8.  der betriebsbedingte Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten und dauernder oder plötzlicher 
Lärm vermieden wird;

 9.  die tägliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer bei Tieren, die in Ställen untergebracht sind, 
für die Deckung der ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse ausreichen und bei hierfür unzureichendem 
natürlichen Lichteinfall der Stall entsprechend künstlich beleuchtet wird, wobei bei Geflügel das künst-
liche Licht flackerfrei entsprechend dem tierartspezifischen Wahrnehmungsvermögen sein muss;

 10.  die Haltungseinrichtung sauber gehalten wird, insbesondere Ausscheidungen so oft wie nötig entfernt 
werden, und Gebäudeteile, Ausrüstungen und Geräte, mit denen die Tiere in Berührung kommen,  
in angemessenen Abständen gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, soweit die Tiere in einer Weise gehalten werden, die eine tägliche Versorgung durch den Menschen 
unnötig macht. Derart gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollieren, dass Leiden vermieden werden.

(2)   Wer Nutztiere hält, hat unverzüglich Aufzeichnungen über das Ergebnis der täglichen Überprüfung des  
Bestandes sowie alle medizinischen Behandlungen dieser Tiere und über die Zahl der bei jeder Kontrolle  
vorgefundenen verendeten Tiere, insbesondere über Anzahl und Ursache von Tierverlusten, zu führen.  
Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, soweit entsprechende Aufzeichnungen auf Grund anderer Rechts- 
vorschriften zu machen sind. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Aufzeich-
nung mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

 

Abschnitt 4
Anforderungen an das Halten von Masthühnern

§ 16
Anwendungsbereich

Masthühner dürfen, unbeschadet der Anforderungen der §§ 3 und 4, in Betrieben mit 500 oder mehr Masthühnern nur 
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts gehalten werden, soweit sie nicht 

1. in Brütereien,

2.  in extensiver Bodenhaltung oder in Auslaufhaltung nach Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 543/2008 der Kom-
mission vom 16. Juni 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hin-
sichtlich der Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch (ABl. L 157 vom 17.6.2008, S. 46, L 257 vom 24.9.2008,  
S. 7) in der jeweils geltenden Fassung oder

3.  in ökologischer Haltung nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökolo-
gische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung

gehalten werden.

§ 17
Sachkunde

(1)   Masthühner darf nach dem 30. Juni 2010 nur halten, wer im Besitz einer gültigen Bescheinigung der zustän-
digen Behörde oder der sonst nach Landesrecht beauftragten Stelle (zuständige Stelle) über seine Sachkunde 
(Sachkundebescheinigung) ist.

(2)   Die Sachkundebescheinigung wird von der zuständigen Stelle auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nach-
weist, dass er für den Erwerb der Sachkunde einen von der zuständigen Stelle anerkannten Lehrgang besucht 
hat und die Sachkunde im Rahmen einer erfolgreichen Prüfung nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 nachgewie-
sen worden ist oder wenn die zuständige Stelle nach Absatz 5 von einer Prüfung absieht.
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(3)   Auf Antrag führt die zuständige Behörde eine Prüfung der Sachkunde durch einen Tierarzt durch. Die Prüfung 
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Sie wird im theoretischen Teil schriftlich und 
mündlich abgelegt. Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgebiete: 

1. im Bereich der Kenntnisse: 

 a) bedarfsgerechte Versorgung der Masthühner mit Futter und Wasser,
 b) Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie der Masthühner,
 c) Grundkenntnisse des Verhaltens von Masthühnern,
 d) tierschutzrechtliche Vorschriften,
 e)  Anzeichen von Gesundheitsstörungen, Verhaltensstörungen oder Stress bei Masthühnern und mögliche 

Gegenmaßnahmen,
 f) Notbehandlung von Masthühnern, Notschlachtung und Tötung,
 g) Maßnahmen, mit denen dem Ausbruch und der Verbreitung von Krankheiten vorgebeugt werden kann;

2. im Bereich der Fertigkeiten: 

 a) sorgsamer Umgang mit Masthühnern,
 b) Einfangen, Verladen und Befördern von Masthühnern,
 c) ordnungsgemäße Tötung.

(4)   Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im theoretischen und praktischen Teil mindestens eine ausreichende 
Leistung erbracht worden ist.

(5)   Die zuständige Stelle kann von einer Prüfung absehen, wenn der Antragsteller Kenntnisse und Fertigkeiten bei 
der tiergerechten Haltung von Masthühnern nachweist durch 

 1.  eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in den Berufen Tierwirt oder Tierwirtin Fachrichtung  
Geflügelhaltung oder Landwirt oder Landwirtin,

 2.  eine bis zum 30. Juni 1999 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Beruf Hauswirtschafter oder  
Hauswirtschafterin mit dem Schwerpunkt ländliche Hauswirtschaft,

 3.  ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium im Bereich der Land-
wirtschaft oder Tiermedizin,

 4.  den Nachweis, dass er mindestens drei Jahre eigenverantwortlich und ohne tierschutzrechtliche  
Beanstandung einen Masthühnerbestand mit nicht weniger als 500 Masthühnern gehalten hat oder

 5.  eine Bescheinigung, mit der der erfolgreiche Abschluss einer von der zuständigen Behörde als gleich-
wertig anerkannten Prüfung belegt wird.

 (6)   Personen, die einen Nachweis der Sachkunde nach Absatz 2 in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, der Türkei oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum erworben haben, bedürfen keiner Prüfung, soweit der Nachweis der Sachkunde den Anforde-
rungen nach Absatz 3 entspricht.

 (7)   Der Halter der Masthühner hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Pflege oder zum Einfangen und 
Verladen der Masthühner angestellten oder beschäftigten Personen in tierschutzrelevanten Kenntnissen 
gemäß Absatz 3 Nummer 1 und Fertigkeiten gemäß Absatz 3 Nummer 2, einschließlich tierschutzge-
rechter Tötungsmethoden, angewiesen und angeleitet werden.

§ 18
Anforderungen an Haltungseinrichtungen für Masthühner

(1)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Tränkevorrichtungen so installiert und instand gehalten werden, dass 

 1. die Tiere jederzeit Zugang zu Tränkwasser haben;

 2. die Gefahr des Überlaufens so gering wie möglich ist;

 3.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthühner 
bei Rundtränken mindestens 0,66 cm, bei Tränkerinnen mindestens 1,5 cm nutzbarer Rand verfügbar ist und

 4. bei Tränkenippeln für nicht mehr als 15 Masthühner ein Tränkenippel zur Verfügung steht.
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Die zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag Abweichungen von den Nummern 3 und 4 zulassen, sofern die in 
Nummer 1 genannte Anforderung nachweislich durch andere Maßnahmen erfüllt wird.

(2)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Fütterungseinrichtungen so installiert und instand gehalten 
werden, dass 

 1. alle Tiere gleichermaßen Zugang zu den Fütterungseinrichtungen haben und

 2.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner bei Rundtrögen mindestens 0,66 cm, bei Längströgen mindestens 1,5 cm nutzbare Trogseite verfüg-
bar ist;

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag Abweichungen von Nummer 2 zulassen, sofern die in Nummer 1 
genannte Anforderung nachweislich durch andere Maßnahmen erfüllt wird.

(3)  Eine Lüftung und erforderlichenfalls eine Heiz- und Kühlanlage ist so einzubauen und zu bedienen, dass 

 1. Hitzestress vermieden und überschüssige Feuchtigkeit abgeleitet wird;

 2.  die Gaskonzentration je Kubikmeter Luft, jeweils in Kopfhöhe der Tiere gemessen, folgende Werte nicht 
überschreitet: 

            Gas      Kubikzentimeter
        Ammoniak     20     
      Kohlendioxid  3 000;    

 
 3.  bei einer Außentemperatur von über 30 °C im Schatten die Raumtemperatur nicht mehr als 3 °C über 

der Außentemperatur liegt;

 4.  bei einer Außentemperatur von unter 10 °C die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des 
Masthühnerstalls im Laufe von 48 Stunden 70 vom Hundert nicht überschreitet;

 5.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner ein Luftaustausch von mindestens 4,5 m3 je Stunde erreicht werden kann.

(4)   Soweit Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige technische Einrichtungen ver-
wendet werden, muss durch deren Instandhaltung sichergestellt sein, dass die Lärmimmission im Aufenthaltsbe-
reich der Masthühner auf ein Mindestmaß begrenzt ist.

(5)   Masthühnerställe müssen mit Lichtöffnungen für den Einfall natürlichen Lichtes versehen sein, deren Gesamtfläche 
mindestens 3 Prozent der Stallgrundfläche entspricht und die so angeordnet sind, dass eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung des Lichts über die gesamte Stallgrundfläche gewährleistet ist. Satz 1 gilt nicht für bestehende Ge-
bäude, die vor dem 9. Oktober 2009 genehmigt oder in Benutzung genommen worden sind und über keine oder 
keine ausreichenden Lichtöffnungen verfügen und bei denen auf Grund fehlender technischer oder sonstiger Mög-
lichkeiten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand der Einfall von natürlichem Tageslicht erreicht 
werden kann, soweit eine Ausleuchtung des Einstreu- und Versorgungsbereiches in der Haltungseinrichtung durch 
eine dem natürlichen Licht so weit wie möglich entsprechende künstliche Beleuchtung sichergestellt ist.

§ 19
Anforderungen an das Halten von Masthühnern

(1)  Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass 

 1. die Masthühner entweder ständig Zugang zu Futter haben oder portionsweise gefüttert werden;

 2. die Fütterung frühestens zwölf Stunden vor dem voraussichtlichen Schlachttermin eingestellt wird;

 3.  alle Masthühner ständig Zugang zu trockener, lockerer Einstreu haben, die zum Picken, Scharren und 
Staubbaden geeignet ist;

 4.  in allen Masthühnerställen während der Lichtstunden die Lichtintensität mindestens 20 Lux, in Kopfhö-
he der Tiere gemessen, beträgt, wobei mindestens 80 vom Hundert der Masthühnernutzfläche ausge-
leuchtet sein müssen, und, mit Ausnahme von Masthühnerställen nach § 18 Absatz 5 Satz 2, natürliches 
Tageslicht einfällt;
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(3)   Auf Antrag führt die zuständige Behörde eine Prüfung der Sachkunde durch einen Tierarzt durch. Die Prüfung 
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Sie wird im theoretischen Teil schriftlich und 
mündlich abgelegt. Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsgebiete: 

1. im Bereich der Kenntnisse: 

 a) bedarfsgerechte Versorgung der Masthühner mit Futter und Wasser,
 b) Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie der Masthühner,
 c) Grundkenntnisse des Verhaltens von Masthühnern,
 d) tierschutzrechtliche Vorschriften,
 e)  Anzeichen von Gesundheitsstörungen, Verhaltensstörungen oder Stress bei Masthühnern und mögliche 

Gegenmaßnahmen,
 f) Notbehandlung von Masthühnern, Notschlachtung und Tötung,
 g) Maßnahmen, mit denen dem Ausbruch und der Verbreitung von Krankheiten vorgebeugt werden kann;

2. im Bereich der Fertigkeiten: 

 a) sorgsamer Umgang mit Masthühnern,
 b) Einfangen, Verladen und Befördern von Masthühnern,
 c) ordnungsgemäße Tötung.

(4)   Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im theoretischen und praktischen Teil mindestens eine ausreichende 
Leistung erbracht worden ist.

(5)   Die zuständige Stelle kann von einer Prüfung absehen, wenn der Antragsteller Kenntnisse und Fertigkeiten bei 
der tiergerechten Haltung von Masthühnern nachweist durch 

 1.  eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in den Berufen Tierwirt oder Tierwirtin Fachrichtung  
Geflügelhaltung oder Landwirt oder Landwirtin,

 2.  eine bis zum 30. Juni 1999 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Beruf Hauswirtschafter oder  
Hauswirtschafterin mit dem Schwerpunkt ländliche Hauswirtschaft,

 3.  ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium im Bereich der Land-
wirtschaft oder Tiermedizin,

 4.  den Nachweis, dass er mindestens drei Jahre eigenverantwortlich und ohne tierschutzrechtliche  
Beanstandung einen Masthühnerbestand mit nicht weniger als 500 Masthühnern gehalten hat oder

 5.  eine Bescheinigung, mit der der erfolgreiche Abschluss einer von der zuständigen Behörde als gleich-
wertig anerkannten Prüfung belegt wird.

 (6)   Personen, die einen Nachweis der Sachkunde nach Absatz 2 in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, der Türkei oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum erworben haben, bedürfen keiner Prüfung, soweit der Nachweis der Sachkunde den Anforde-
rungen nach Absatz 3 entspricht.

 (7)   Der Halter der Masthühner hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Pflege oder zum Einfangen und 
Verladen der Masthühner angestellten oder beschäftigten Personen in tierschutzrelevanten Kenntnissen 
gemäß Absatz 3 Nummer 1 und Fertigkeiten gemäß Absatz 3 Nummer 2, einschließlich tierschutzge-
rechter Tötungsmethoden, angewiesen und angeleitet werden.

§ 18
Anforderungen an Haltungseinrichtungen für Masthühner

(1)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Tränkevorrichtungen so installiert und instand gehalten werden, dass 

 1. die Tiere jederzeit Zugang zu Tränkwasser haben;

 2. die Gefahr des Überlaufens so gering wie möglich ist;

 3.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthühner 
bei Rundtränken mindestens 0,66 cm, bei Tränkerinnen mindestens 1,5 cm nutzbarer Rand verfügbar ist und

 4. bei Tränkenippeln für nicht mehr als 15 Masthühner ein Tränkenippel zur Verfügung steht.
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Die zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag Abweichungen von den Nummern 3 und 4 zulassen, sofern die in 
Nummer 1 genannte Anforderung nachweislich durch andere Maßnahmen erfüllt wird.

(2)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Fütterungseinrichtungen so installiert und instand gehalten 
werden, dass 

 1. alle Tiere gleichermaßen Zugang zu den Fütterungseinrichtungen haben und

 2.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner bei Rundtrögen mindestens 0,66 cm, bei Längströgen mindestens 1,5 cm nutzbare Trogseite verfüg-
bar ist;

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag Abweichungen von Nummer 2 zulassen, sofern die in Nummer 1 
genannte Anforderung nachweislich durch andere Maßnahmen erfüllt wird.

(3)  Eine Lüftung und erforderlichenfalls eine Heiz- und Kühlanlage ist so einzubauen und zu bedienen, dass 

 1. Hitzestress vermieden und überschüssige Feuchtigkeit abgeleitet wird;

 2.  die Gaskonzentration je Kubikmeter Luft, jeweils in Kopfhöhe der Tiere gemessen, folgende Werte nicht 
überschreitet: 

            Gas      Kubikzentimeter
        Ammoniak     20     
      Kohlendioxid  3 000;    

 
 3.  bei einer Außentemperatur von über 30 °C im Schatten die Raumtemperatur nicht mehr als 3 °C über 

der Außentemperatur liegt;

 4.  bei einer Außentemperatur von unter 10 °C die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des 
Masthühnerstalls im Laufe von 48 Stunden 70 vom Hundert nicht überschreitet;

 5.  je Kilogramm Gesamtlebendgewicht der sich gleichzeitig in dem Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner ein Luftaustausch von mindestens 4,5 m3 je Stunde erreicht werden kann.

(4)   Soweit Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige technische Einrichtungen ver-
wendet werden, muss durch deren Instandhaltung sichergestellt sein, dass die Lärmimmission im Aufenthaltsbe-
reich der Masthühner auf ein Mindestmaß begrenzt ist.

(5)   Masthühnerställe müssen mit Lichtöffnungen für den Einfall natürlichen Lichtes versehen sein, deren Gesamtfläche 
mindestens 3 Prozent der Stallgrundfläche entspricht und die so angeordnet sind, dass eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung des Lichts über die gesamte Stallgrundfläche gewährleistet ist. Satz 1 gilt nicht für bestehende Ge-
bäude, die vor dem 9. Oktober 2009 genehmigt oder in Benutzung genommen worden sind und über keine oder 
keine ausreichenden Lichtöffnungen verfügen und bei denen auf Grund fehlender technischer oder sonstiger Mög-
lichkeiten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand der Einfall von natürlichem Tageslicht erreicht 
werden kann, soweit eine Ausleuchtung des Einstreu- und Versorgungsbereiches in der Haltungseinrichtung durch 
eine dem natürlichen Licht so weit wie möglich entsprechende künstliche Beleuchtung sichergestellt ist.

§ 19
Anforderungen an das Halten von Masthühnern

(1)  Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass 

 1. die Masthühner entweder ständig Zugang zu Futter haben oder portionsweise gefüttert werden;

 2. die Fütterung frühestens zwölf Stunden vor dem voraussichtlichen Schlachttermin eingestellt wird;

 3.  alle Masthühner ständig Zugang zu trockener, lockerer Einstreu haben, die zum Picken, Scharren und 
Staubbaden geeignet ist;

 4.  in allen Masthühnerställen während der Lichtstunden die Lichtintensität mindestens 20 Lux, in Kopfhö-
he der Tiere gemessen, beträgt, wobei mindestens 80 vom Hundert der Masthühnernutzfläche ausge-
leuchtet sein müssen, und, mit Ausnahme von Masthühnerställen nach § 18 Absatz 5 Satz 2, natürliches 
Tageslicht einfällt;
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 5.  spätestens ab dem siebten Tag nach der Einstallung der Masthühner und bis zu drei Tagen vor dem vo-
raussichtlichen Schlachttermin ein 24-stündiges Lichtprogramm betrieben wird, das sich am natürlichen 
Tag-Nacht-Rhythmus orientiert und mindestens eine sechsstündige ununterbrochene Dunkelperiode ge-
währleistet, wobei Dämmerlichtperioden nicht berücksichtigt werden;

 6.  Teile von Stallungen, Ausrüstungen oder Geräten, die mit den Masthühnern in Berührung kommen, 
nach jeder vollständigen Stallräumung gereinigt und desinfiziert werden;

 7.  nach der vollständigen Räumung eines Masthühnerstalls sämtliche Einstreu entfernt und der Stall vor 
der Neubelegung mit sauberer Einstreu versehen wird.

Eine zeitweise Einschränkung der Lichtintensität oder die vorübergehende wesentliche Einschränkung des Einfalles des 
natürlichen Lichtes ist nur nach tierärztlicher Indikation zulässig.

(2)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass alle Masthühner im Betrieb mindestens zwei Mal täglich in  
Augenschein genommen werden. Dabei ist auf ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit zu achten. Masthühner mit 
Verletzungen oder mit Gesundheitsstörungen, insbesondere mit Laufschwierigkeiten, starkem Bauchwasser oder 
schweren Missbildungen, die darauf schließen lassen, dass das Tier leidet, sind angemessen zu behandeln oder 
unverzüglich zu töten. Soweit es der Gesundheitszustand der Tiere erfordert, ist ein Tierarzt hinzuzuziehen.

(3)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Masthühnerbesatzdichte zu keinem Zeitpunkt 39 kg/m2  
überschreitet.

(4)   Abweichend von Absatz 3 hat der Halter von Masthühnern sicherzustellen, dass im Durchschnitt dreier aufeinan-
der folgender Mastdurchgänge die Masthühnerbesatzdichte 35 kg/m2 nicht überschreitet, soweit das  
durchschnittliche Gewicht der Masthühner weniger als 1 600 g beträgt.

(5)   Der Halter fertigt für jeden Masthühnerstall seines Betriebs Aufzeichnungen über das Erzeugungsverfahren und 
Angaben über den Stall und seine Ausstattung, insbesondere 

 1. den Grundriss des Stalls, einschließlich der Begrenzungen aller den Masthühnern zugänglichen Flächen;

 2.  die Lüftungs- und soweit vorhanden Kühl- und Heizanlage, einschließlich Standorten, Lüftungsplan mit 
genauen Angaben über Luftqualitätsparameter wie Luftdurchfluss, Luftgeschwindigkeit und Luft- 
temperatur;

 3. die Fütterungssysteme, Tränkanlagen und deren Standorte;

 4.  die Alarmanlagen und Sicherungssysteme, insbesondere Notstromaggregate, die im Falle eines Ausfalls 
der automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von denen Gesundheit und Wohlergehen 
der Tiere abhängen, zum Einsatz kommen;

 5. den Bodentyp und die verwendete Einstreu;

 6. die technischen Kontrollen der Lüftungs- und Alarmanlage.

Der Halter hat die Aufzeichnungen nach Satz 1 auf dem neuesten Stand zu halten.

(6)  Der Halter fertigt für jeden Masthühnerstall seines Betriebs Aufzeichnungen über 

 1. die Zahl der eingestallten Masthühner und das Datum des Einstallens;

 2. die Masthühnernutzfläche;

 3. Bezeichnung der Hybridkreuzung oder Rasse der Masthühner;

 4.  das Datum jeder Kontrolle nach Absatz 2 sowie die Zahl der dabei verendet aufgefundenen Tiere mit 
Angabe der jeweiligen Ursachen, soweit bekannt, sowie die Zahl der getöteten Tiere mit Angabe des  
jeweiligen Grundes;

 5.  das Datum der Entfernung von Masthühnern zwecks Verkauf oder Schlachtung und ihre Anzahl,  
ihr Gesamtlebendgewicht sowie gegebenenfalls die Zahl der Masthühner, die im Masthühnerstall  
verbleiben.

Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, soweit entsprechende Aufzeichnungen auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu 
fertigen sind.
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(7)   Der Halter hat die Aufzeichnungen nach Absatz 5 Satz 1 und nach Absatz 6 Satz 1 der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen nach Absatz 6 Satz 1 sind ab der Fertigung der Aufzeichnungen drei 
Jahre aufzubewahren.

(8)   Der Halter teilt der zuständigen Behörde unverzüglich etwaige Änderungen des Masthühnerstalls, seiner  
Ausstattung oder der Betriebsabläufe mit, soweit sich diese Änderungen erheblich auf das Wohlbefinden  
oder die Gesundheit der Tiere auswirken können.

(9)   Soweit der Halter beabsichtigt, die Masthühnerbesatzdichte eines Masthühnerstalls auf über 33 kg/m² zu  
erhöhen, teilt er dies der zuständigen Behörde mindestens 15 Tage vor der erstmaligen Einstallung eines Mast-
hühnerbestandes mit erhöhter Masthühnerbesatzdichte sowie jede weitere Änderung der Masthühnerbesatz-
dichte mindestens 15 Tage vor der Einstallung des Masthühnerbestandes mit geänderter Masthühnerbesatz-
dichte mit. Dabei ist die genaue Höhe der Masthühnerbesatzdichte anzugeben. Auf Verlangen der zuständigen 
Behörde muss die Mitteilung von einem Dokument begleitet sein, in dem die Angaben aus den Aufzeichnungen 
nach Absatz 5 zusammengefasst sind.

§ 20
Überwachung und Folgemaßnahmen im Schlachthof

(1)   Der Halter eines Masthühnerbestands berechnet die tägliche Mortalitätsrate jedes Masttages sowie die kumula-
tive tägliche Mortalitätsrate. Die tägliche Mortalitätsrate ist die Zahl der an einem Tag in einem Masthühnerstall 
verendeten sowie der an diesem Tag aufgrund von Krankheiten oder aus anderen Gründen getöteten Masthüh-
ner, geteilt durch die Zahl der sich an diesem Tag in dem betreffenden Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner, multipliziert mit 100. Die zum Zweck der Schlachtung ausgestallten Masthühner werden bei der Berech-
nung der täglichen Mortalitätsrate nicht berücksichtigt. Die kumulative tägliche Mortalitätsrate ist die Summe 
der täglichen Mortalitätsraten während eines Mastdurchgangs.

(2)   Der Transport von Masthühnern zum Schlachthof ist durch schriftliche Aufzeichnungen des Halters zu begleiten, 
welche die täglichen Mortalitätsraten im Mastverlauf, die kumulative tägliche Mortalitätsrate sowie die Bezeich-
nung der Hybridkreuzungen oder Rasse der Hühner enthalten.

(3)   Die in Absatz 2 genannten Angaben sowie die Zahl der bei der Ankunft verendet vorgefundenen Masthühner 
werden unter Angabe des jeweiligen Betriebs und Masthühnerstalls durch die zuständige Behörde aufgezeichnet. 
Sie prüft unter Berücksichtigung der Zahl der geschlachteten Masthühner und der Zahl der bei der Ankunft im 
Schlachthof verendet vorgefundenen Masthühner, ob die Angaben nach Satz 1 plausibel sind.

(4)   Soweit die Mortalitätsraten nach Absatz 1 oder die Ergebnisse der Fleischuntersuchung auf einen Verstoß gegen 
tierschutzrechtliche Bestimmungen schließen lassen, teilt die zuständige Behörde dies dem Halter der Tiere  
sowie der für den Ort des Masthühnerbestandes für den Tierschutz zuständigen Behörde mit.

(5)   Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter tierschutzrechtlicher Verstöße notwendigen  
Anordnungen. Sie kann insbesondere 

 1. eine Überprüfung der Versorgungseinrichtungen,

 2. weitere Aufzeichnungen, insbesondere der Stallklima- und Lüftungsdaten oder

 3. eine Reduzierung der Masthühnerbesatzdichte

anordnen. Sie kann ferner bei Verdacht auf unzulängliche Haltungsbedingungen, unzureichende Pflege oder unsachgemäßen 
Umgang mit den Tieren oder auf Grund einer Mitteilung nach Absatz 4, insbesondere bezüglich der Feststellung von Kon-
taktdermatitiden, Parasitosen oder Systemerkrankungen, gegenüber dem Halter weiter gehendere Untersuchungen anord-
nen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind der anordnenden Behörde unverzüglich vorzulegen.

Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen

§ 37
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
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 5.  spätestens ab dem siebten Tag nach der Einstallung der Masthühner und bis zu drei Tagen vor dem vo-
raussichtlichen Schlachttermin ein 24-stündiges Lichtprogramm betrieben wird, das sich am natürlichen 
Tag-Nacht-Rhythmus orientiert und mindestens eine sechsstündige ununterbrochene Dunkelperiode ge-
währleistet, wobei Dämmerlichtperioden nicht berücksichtigt werden;

 6.  Teile von Stallungen, Ausrüstungen oder Geräten, die mit den Masthühnern in Berührung kommen, 
nach jeder vollständigen Stallräumung gereinigt und desinfiziert werden;

 7.  nach der vollständigen Räumung eines Masthühnerstalls sämtliche Einstreu entfernt und der Stall vor 
der Neubelegung mit sauberer Einstreu versehen wird.

Eine zeitweise Einschränkung der Lichtintensität oder die vorübergehende wesentliche Einschränkung des Einfalles des 
natürlichen Lichtes ist nur nach tierärztlicher Indikation zulässig.

(2)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass alle Masthühner im Betrieb mindestens zwei Mal täglich in  
Augenschein genommen werden. Dabei ist auf ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit zu achten. Masthühner mit 
Verletzungen oder mit Gesundheitsstörungen, insbesondere mit Laufschwierigkeiten, starkem Bauchwasser oder 
schweren Missbildungen, die darauf schließen lassen, dass das Tier leidet, sind angemessen zu behandeln oder 
unverzüglich zu töten. Soweit es der Gesundheitszustand der Tiere erfordert, ist ein Tierarzt hinzuzuziehen.

(3)   Wer Masthühner hält, hat sicherzustellen, dass die Masthühnerbesatzdichte zu keinem Zeitpunkt 39 kg/m2  
überschreitet.

(4)   Abweichend von Absatz 3 hat der Halter von Masthühnern sicherzustellen, dass im Durchschnitt dreier aufeinan-
der folgender Mastdurchgänge die Masthühnerbesatzdichte 35 kg/m2 nicht überschreitet, soweit das  
durchschnittliche Gewicht der Masthühner weniger als 1 600 g beträgt.

(5)   Der Halter fertigt für jeden Masthühnerstall seines Betriebs Aufzeichnungen über das Erzeugungsverfahren und 
Angaben über den Stall und seine Ausstattung, insbesondere 

 1. den Grundriss des Stalls, einschließlich der Begrenzungen aller den Masthühnern zugänglichen Flächen;

 2.  die Lüftungs- und soweit vorhanden Kühl- und Heizanlage, einschließlich Standorten, Lüftungsplan mit 
genauen Angaben über Luftqualitätsparameter wie Luftdurchfluss, Luftgeschwindigkeit und Luft- 
temperatur;

 3. die Fütterungssysteme, Tränkanlagen und deren Standorte;

 4.  die Alarmanlagen und Sicherungssysteme, insbesondere Notstromaggregate, die im Falle eines Ausfalls 
der automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von denen Gesundheit und Wohlergehen 
der Tiere abhängen, zum Einsatz kommen;

 5. den Bodentyp und die verwendete Einstreu;

 6. die technischen Kontrollen der Lüftungs- und Alarmanlage.

Der Halter hat die Aufzeichnungen nach Satz 1 auf dem neuesten Stand zu halten.

(6)  Der Halter fertigt für jeden Masthühnerstall seines Betriebs Aufzeichnungen über 

 1. die Zahl der eingestallten Masthühner und das Datum des Einstallens;

 2. die Masthühnernutzfläche;

 3. Bezeichnung der Hybridkreuzung oder Rasse der Masthühner;

 4.  das Datum jeder Kontrolle nach Absatz 2 sowie die Zahl der dabei verendet aufgefundenen Tiere mit 
Angabe der jeweiligen Ursachen, soweit bekannt, sowie die Zahl der getöteten Tiere mit Angabe des  
jeweiligen Grundes;

 5.  das Datum der Entfernung von Masthühnern zwecks Verkauf oder Schlachtung und ihre Anzahl,  
ihr Gesamtlebendgewicht sowie gegebenenfalls die Zahl der Masthühner, die im Masthühnerstall  
verbleiben.

Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, soweit entsprechende Aufzeichnungen auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu 
fertigen sind.
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(7)   Der Halter hat die Aufzeichnungen nach Absatz 5 Satz 1 und nach Absatz 6 Satz 1 der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen nach Absatz 6 Satz 1 sind ab der Fertigung der Aufzeichnungen drei 
Jahre aufzubewahren.

(8)   Der Halter teilt der zuständigen Behörde unverzüglich etwaige Änderungen des Masthühnerstalls, seiner  
Ausstattung oder der Betriebsabläufe mit, soweit sich diese Änderungen erheblich auf das Wohlbefinden  
oder die Gesundheit der Tiere auswirken können.

(9)   Soweit der Halter beabsichtigt, die Masthühnerbesatzdichte eines Masthühnerstalls auf über 33 kg/m² zu  
erhöhen, teilt er dies der zuständigen Behörde mindestens 15 Tage vor der erstmaligen Einstallung eines Mast-
hühnerbestandes mit erhöhter Masthühnerbesatzdichte sowie jede weitere Änderung der Masthühnerbesatz-
dichte mindestens 15 Tage vor der Einstallung des Masthühnerbestandes mit geänderter Masthühnerbesatz-
dichte mit. Dabei ist die genaue Höhe der Masthühnerbesatzdichte anzugeben. Auf Verlangen der zuständigen 
Behörde muss die Mitteilung von einem Dokument begleitet sein, in dem die Angaben aus den Aufzeichnungen 
nach Absatz 5 zusammengefasst sind.

§ 20
Überwachung und Folgemaßnahmen im Schlachthof

(1)   Der Halter eines Masthühnerbestands berechnet die tägliche Mortalitätsrate jedes Masttages sowie die kumula-
tive tägliche Mortalitätsrate. Die tägliche Mortalitätsrate ist die Zahl der an einem Tag in einem Masthühnerstall 
verendeten sowie der an diesem Tag aufgrund von Krankheiten oder aus anderen Gründen getöteten Masthüh-
ner, geteilt durch die Zahl der sich an diesem Tag in dem betreffenden Masthühnerstall befindenden Masthüh-
ner, multipliziert mit 100. Die zum Zweck der Schlachtung ausgestallten Masthühner werden bei der Berech-
nung der täglichen Mortalitätsrate nicht berücksichtigt. Die kumulative tägliche Mortalitätsrate ist die Summe 
der täglichen Mortalitätsraten während eines Mastdurchgangs.

(2)   Der Transport von Masthühnern zum Schlachthof ist durch schriftliche Aufzeichnungen des Halters zu begleiten, 
welche die täglichen Mortalitätsraten im Mastverlauf, die kumulative tägliche Mortalitätsrate sowie die Bezeich-
nung der Hybridkreuzungen oder Rasse der Hühner enthalten.

(3)   Die in Absatz 2 genannten Angaben sowie die Zahl der bei der Ankunft verendet vorgefundenen Masthühner 
werden unter Angabe des jeweiligen Betriebs und Masthühnerstalls durch die zuständige Behörde aufgezeichnet. 
Sie prüft unter Berücksichtigung der Zahl der geschlachteten Masthühner und der Zahl der bei der Ankunft im 
Schlachthof verendet vorgefundenen Masthühner, ob die Angaben nach Satz 1 plausibel sind.

(4)   Soweit die Mortalitätsraten nach Absatz 1 oder die Ergebnisse der Fleischuntersuchung auf einen Verstoß gegen 
tierschutzrechtliche Bestimmungen schließen lassen, teilt die zuständige Behörde dies dem Halter der Tiere  
sowie der für den Ort des Masthühnerbestandes für den Tierschutz zuständigen Behörde mit.

(5)   Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter tierschutzrechtlicher Verstöße notwendigen  
Anordnungen. Sie kann insbesondere 

 1. eine Überprüfung der Versorgungseinrichtungen,

 2. weitere Aufzeichnungen, insbesondere der Stallklima- und Lüftungsdaten oder

 3. eine Reduzierung der Masthühnerbesatzdichte

anordnen. Sie kann ferner bei Verdacht auf unzulängliche Haltungsbedingungen, unzureichende Pflege oder unsachgemäßen 
Umgang mit den Tieren oder auf Grund einer Mitteilung nach Absatz 4, insbesondere bezüglich der Feststellung von Kon-
taktdermatitiden, Parasitosen oder Systemerkrankungen, gegenüber dem Halter weiter gehendere Untersuchungen anord-
nen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind der anordnenden Behörde unverzüglich vorzulegen.

Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen

§ 37
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
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„Hähnchenhaltungsverordnung“

 1.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 11 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass das Befinden der Tiere überprüft 
wird und tote Tiere entfernt werden,

 2.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass eine Maßnahme ergriffen oder ein Tierarzt  
hinzugezogen wird,

 3.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass alle Tiere täglich mit Futter und Wasser in ausrei-
chender Menge und Qualität versorgt sind,

 4.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Einrichtung, ein Notstromag-
gregat oder eine Alarmanlage überprüft wird,

 5.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 nicht sicherstellt, dass ein Mangel abgestellt oder eine Vorkehrung  
getroffen wird und der Mangel zu dem dort genannten Zeitpunkt behoben ist,

 6. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 nicht sicherstellt, dass Vorsorge getroffen ist,

 21. entgegen § 17 Absatz 1 ein Masthuhn hält,

 21a.  entgegen § 17 Absatz 7 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Personen in den dort genannten 
Kenntnissen und Fertigkeiten angewiesen und angeleitet werden,

 22.  entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die Tränkevorrich-
tungen in der dort genannten Weise installiert und instand gehalten werden,

 23.  entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 nicht sicherstellt, dass die Fütterungseinrich-
tungen in der dort genannten Weise installiert und instand gehalten werden,

 23a.  entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Anforderungen an 
die Lichtintensität, die Ausleuchtung oder den Einfall natürlichen Tageslichtes eingehalten werden,

 23b.  entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 nicht sicherstellt, dass das dort genannte Lichtprogramm  
betrieben wird,

 24.  entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 nicht sicherstellt, dass Teile von Stallungen, Ausrüstungen 
oder Geräten gereinigt und desinfiziert werden,

 25.  entgegen § 19 Absatz 3 nicht sicherstellt, dass die Masthühnerbesatzdichte 39 kg/m2 nicht überschreitet,

 26.  entgegen § 19 Absatz 4 nicht sicherstellt, dass im Durchschnitt dreier aufeinander folgender Mastdurch-
gänge die Masthühnerbesatzdichte 35 kg/m2 nicht überschreitet,

 27.  entgegen § 19 Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 Aufzeichnungen nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-
dig fertigt,

 
 28. entgegen § 19 Absatz 7 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

 29.  entgegen § 19 Absatz 7 Satz 2 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens 3 Jahre ab der Fertigung 
aufbewahrt,

 29a. entgegen § 19 Absatz 9 Satz 1 die dort genannte Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht,

(2)   Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 oder 3 auch in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2, oder § 14 Abs. 2 Satz 1 
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, nicht oder nicht minde-
stens drei Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt.

§ 38
Übergangsregelungen

(2a)   Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 darf Geflügel bis zum 9. Oktober 2012 in Haltungseinrichtungen 
gehalten werden, in denen kein flackerfreies Licht zur künstlichen Beleuchtung verwendet wird.
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